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offen stehende Konsultationen anzuberaumen, um die Vorbe-
reitungen für die Sondertagung zu erörtern; 

 19. empfiehlt der Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau, den größten Teil ihrer für drei Wochen angesetzten vier-
undvierzigsten Tagung im März 2000 ihren Aufgaben als Vor-
bereitungsausschuss für die Sondertagung der Generalver-
sammlung zu widmen. 

RESOLUTION 54/143 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/600) 

54/143. Erweiterung des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 Kenntnis nehmend von den Beschlüssen 1999/207 und 
1999/282 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 2. Februar 1999 
beziehungsweise 30. Juli 1999 betreffend die Erweiterung des 
Exekutivausschusses des Programms des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Ersuchen betreffend die 
Erweiterung des Exekutivausschusses, die in der an den Gene-
ralsekretär gerichteten Verbalnote der Ständigen Vertretung 
Côte d'Ivoires bei den Vereinten Nationen vom 13. August 
1998145, der an den Generalsekretär gerichteten Verbalnote der 
Ständigen Vertretung der Republik Korea bei den Vereinten 
Nationen vom 26. Mai 1999146 und der an den Generalsekretär 
gerichteten Verbalnote der Ständigen Vertretung Chiles bei den 
Vereinten Nationen vom 20. Juli 1999147 enthalten sind, 

 1. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Exekutivaus-
schusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen von vierundfünfzig auf siebenundfünfzig 
Staaten zu erhöhen; 

 2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die zusätzli-
chen Mitglieder auf seiner Organisationstagung 2000 zu wäh-
len. 

RESOLUTION 54/144 

Auf der 83. Plenarsitzung am  17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/600) 

54/144. Folgemaßnahmen zu der Regionalkonferenz     
über die Probleme der Flüchtlinge, Vertriebe-
nen, anderen unfreiwilligen Migranten und 
Rückkehrer in den Ländern der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten und den betroffenen 
Nachbarstaaten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/113 vom 20. De-
zember 1993, 49/173 vom 23. Dezember 1994, 50/151 vom 
 
145 E/1998/97. 
146 E/1999/76. 
147 E/1999/112. 

21. Dezember 1995, 51/70 vom 12. Dezember 1996, 52/102 
vom 12. Dezember 1997 und insbesondere 53/123 vom 9. De-
zember 1998, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs148 und 
des Berichts der Hohen Flüchtlingskommissarin der Vereinten 
Nationen149, 

 in Anbetracht dessen, dass in den Ländern der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten nach wie vor akute Probleme im 
Zusammenhang mit der Migration und Vertreibung bestehen 
und dass es notwendig ist, Folgemaßnahmen zu der Regional-
konferenz über die Probleme der Flüchtlinge, Vertriebenen, 
anderen unfreiwilligen Migranten und Rückkehrer in den Län-
dern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und den betrof-
fenen Nachbarstaaten sowie zu den darauffolgenden Schluss-
folgerungen des Exekutivausschusses des Programms des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen150 zu er-
greifen, 

 in Bekräftigung der Auffassung der Konferenz, dass zwar 
die betroffenen Länder selbst die Hauptverantwortung für die 
Auseinandersetzung mit den durch die Vertreibung von Bevöl-
kerungsteilen hervorgerufenen Problemen tragen und dass die-
se Fragen als einzelstaatliche Prioritäten angesehen werden 
müssen, jedoch gleichzeitig in Anerkennung der Notwendigkeit 
verstärkter internationaler Unterstützung für die einzelstaatli-
chen Anstrengungen, die die Länder der Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten unternehmen, um diesen Verpflichtungen im 
Rahmen des Aktionsprogramms der Konferenz151 wirksam 
nachzukommen, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, die das Amt des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, die In-
ternationale Organisation für Migration und die Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternehmen, 
wenn es um die Erarbeitung von Strategien und praktischen In-
strumenten für einen wirksameren Kapazitätsaufbau in den 
Herkunftsländern und um den Ausbau von Programmen zur 
Behandlung der verschiedenen Problemfelder geht, die für die 
Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten von Belang 
sind, 

 mit Genugtuung über die Beiträge derjenigen Länder, die 
auf den Appell reagiert haben, den das Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen und die Internationale 
Organisation für Migration 1999 erlassen haben, und mit Dank 
für diese konkrete Ermutigung der Länder der Gemeinschaft 

 
148 A/54/286. 
149 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 12 (A/54/12). 
150 Ebd., Einundfünfzigste Tagung, Beilage 12A und Korrigendum 
(A/51/12/Add.1 und Korr.1), Abschnitt III.B; ebd., Zweiundfünfzigste Tagung, 
Beilage 12A (A/52/12/Add.1), Abschnitt III.B; ebd., Dreiundfünfzigste Tagung, 
Beilage 12A (A/53/12/Add.1), Abschnitt III.C; und ebd., Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 12A (A/54/12/Add.1), Kap. III, Abschnitt B.  
151 A/51/341 und Korr.1, Anhang. 
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Unabhängiger Staaten sowie für die weitere interinstitutionelle 
Zusammenarbeit, 

 Kenntnis nehmend von den positiven Ergebnissen, die die 
Umsetzung des Aktionsprogramms der Konferenz gezeitigt hat, 

 in Anbetracht dessen, dass einige der Bestimmungen des 
Aktionsprogramms noch im Stadium der praktischen Ausfor-
mulierung sind und im Jahr 2000 nicht verwirklicht werden 
können,  

 unter Berücksichtigung dessen, dass der Lenkungsausschuss 
der Konferenz die Einrichtung einer Arbeitsgruppe beschlossen 
hat, die sich mit der Frage des Folgeprozesses der Konferenz 
befassen soll,  

 überzeugt davon, dass auch künftig der regionale Ansatz 
beibehalten werden muss, damit das Aktionsprogramm wirk-
sam umgesetzt werden kann, 

 daran erinnernd, dass der Schutz und die Förderung der 
Menschenrechte sowie die Stärkung der demokratischen Insti-
tutionen unerlässlich sind, wenn Massenvertreibungen der Be-
völkerung verhindert werden sollen, 

 eingedenk dessen, dass die wirksame Umsetzung der in dem 
Aktionsprogramm enthaltenen Empfehlungen erleichtert wer-
den sollte und dass sie nur dadurch sichergestellt werden kann, 
dass alle interessierten Staaten, zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen und anderen Akteure in dieser Hin-
sicht zusammenarbeiten und koordinierte Maßnahmen durch-
führen, 

 feststellend und bekräftigend, wie wichtig das Abkommen 
von 1951152 und das Protokoll von 1967153 über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge sind, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs148 sowie von dem Bericht der Hohen Flüchtlingskommis-
sarin der Vereinten Nationen149; 

 2. fordert die Regierungen der Länder der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten auf, in Zusammenarbeit mit dem Amt 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, der 
Internationalen Organisation für Migration und der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa verstärkte 
Anstrengungen zu unternehmen und bei den Folgemaßnahmen 
zu der Regionalkonferenz über die Probleme der Flüchtlinge, 
Vertriebenen, anderen unfreiwilligen Migranten und Rückkeh-
rer in den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
und den betroffenen Nachbarstaaten stärker zusammenzuarbei-
ten, und begrüßt die positiven Ergebnisse, die sie bei der Um-
setzung des Aktionsprogramms der Konferenz151 erzielt haben; 

 
152 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
153 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 

 3. schließt sich der breiten Übereinstimmung an, die die 
Teilnehmer der Lenkungsgruppe der Konferenz darüber erzielt 
haben, dass weitere Anschlussmaßnahmen zu den in dem Ak-
tionsprogramm enthaltenen Problemfeldern ergriffen und Über-
legungen über eine Fortführung des Folgeprozesses der Konfe-
renz nach dem Jahr 2000 angestellt werden sollten; 

 4. fordert die Länder der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten und andere interessierte Staaten auf, in Zusammenar-
beit mit dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen, der Internationalen Organisation für Wande-
rungen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa konkrete Vorschläge für einen Mechanismus zur 
möglichen Weiterverfolgung der Konferenz nach dem Jahr 
2000 auszuarbeiten; 

 5. bittet alle Länder, soweit nicht bereits geschehen, dem 
Abkommen von 1951152 und dem Protokoll von 1967153 über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge beizutreten und sie vollin-
haltlich umzusetzen, und begrüßt gleichzeitig den Beitritt Ge-
orgiens und Kasachstans zu dem Abkommen; 

 6. fordert die Staaten und die interessierten internationa-
len Organisationen auf, die praktische Umsetzung des Aktions-
programms auf geeignete Weise und in einem entsprechenden 
Umfang in einem Geist der Solidarität und der Lastenteilung zu 
unterstützen; 

 7. bittet die internationalen Finanz- und sonstigen Insti-
tutionen, zur Finanzierung von Projekten und Programmen bei-
zutragen, die im Rahmen der Umsetzung des Aktionspro-
gramms unternommen werden; 

 8. bittet die Länder der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten, ihre bilaterale, subregionale und regionale Zusammen-
arbeit zu verstärken, um bei dem Prozess der Umsetzung des 
Aktionsprogramms ein Gleichgewicht zwischen ihren Ver-
pflichtungen und Interessen zu wahren; 

 9. fordert die Regierungen der Länder der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten auf, künftig noch stärker für die dem 
Aktionsprogramm zugrunde liegenden Grundsätze einzutreten, 
insbesondere für die Menschenrechte und die Grundsätze des 
Flüchtlingsschutzes, und durch Unterstützung auf hoher politi-
scher Ebene dafür zu sorgen, dass seine Umsetzung voran-
schreitet; 

 10. bittet das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen und die Internationale Organisation für 
Migration, ihre Beziehungen zu den anderen internationalen 
Schlüsselakteuren, wie beispielsweise dem Europarat, der Eu-
ropäischen Kommission und anderen Menschenrechts-, Ent-
wicklungs- und Finanzinstitutionen, zu vertiefen, um die breit-
gefächerten und komplexen Problemfelder in dem Ak-
tionsprogramm besser angehen zu können; 

 11. begrüßt die Fortschritte, die beim Aufbau einer Zivil-
gesellschaft erzielt wurden, insbesondere durch den Aufbau des 
nichtstaatlichen Sektors und den Ausbau der Zusammenarbeit 
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zwischen den nichtstaatlichen Organisationen und den Regie-
rungen in einer Reihe von Ländern der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten, und stellt in dieser Hinsicht fest, dass zwischen 
den Fortschritten bei der Umsetzung des Aktionsprogramms 
und den bei der Förderung einer Zivilgesellschaft erzielten 
Fortschritten, insbesondere auf dem Gebiet der Menschenrech-
te, ein Zusammenhang besteht; 

 12. legt den zwischenstaatlichen und den nichtstaatlichen 
Organisationen nahe, sich an dem Folgeprozess der Konferenz 
zu beteiligen, und bittet sie, den Prozess des konstruktiven mul-
tinationalen Dialogs zwischen einer großen Anzahl betroffener 
Länder stärker zu unterstützen und weitere Maßnahmen im 
Hinblick auf die vollinhaltliche Umsetzung der Empfehlungen 
der Konferenz zu ergreifen; 

 13. unterstreicht die Notwendigkeit, diejenigen Empfeh-
lungen des Aktionsprogramms zu befolgen, die die Achtung 
vor den Menschenrechten gewährleisten sollen, da dies ein 
wichtiger Faktor bei der Bewältigung von Wanderbewegungen, 
der Festigung der Demokratie und der Förderung der Rechts-
staatlichkeit und Stabilität ist; 

 14. erkennt an, wie wichtig es ist, Maßnahmen auf der 
Grundlage der strikten Einhaltung aller Grundsätze des Völker-
rechts, namentlich des humanitären Rechts und der internatio-
nalen Menschenrechtsnormen, zu ergreifen, um Situationen zu 
verhindern, die zu neuen Strömen von Flüchtlingen und Ver-
triebenen und zu anderen Formen der unfreiwilligen Migration 
führen; 

 15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Fortschritte bei 
dem Folgeprozess der Konferenz Bericht zu erstatten; 

 16. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/145 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/600) 

54/145. Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/172 vom 23. De-
zember 1994, 50/150 vom 21. Dezember 1995, 51/73 vom 
12. Dezember 1996, 52/105 vom 12. Dezember 1997 und 
53/122 vom 9. Dezember 1998, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Mehrheit der Flüchtlinge 
Kinder und Frauen sind, 

 in Anbetracht dessen, dass unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge zu den schutzbedürftigsten Flüchtlingen zählen und 
am meisten Gefahr laufen, Opfer von Vernachlässigung, Ge-
walt, militärischer Zwangsrekrutierung, sexueller Nötigung und 
anderen Misshandlungen zu werden, und daher besondere Hilfe 
und Betreuung benötigen, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass die Not dieser unbegleite-
ten Minderjährigen am ehesten durch die Rückkehr zu ihren 
Familien und die Wiedervereinigung mit diesen ein Ende fin-
det, 

 Kenntnis nehmend von den vom Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen im Mai 1994 heraus-
gegebenen überarbeiteten Richtlinien betreffend Flüchtlings-
kinder und von der Erarbeitung eines Katalogs von Nothilfe-
maßnahmen, die dem Amt des Hohen Kommissars, dem Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen und den nichtstaatlichen 
Organisationen die Koordinierung und das bessere Eingehen 
auf die Bedürfnisse unbegleiteter Minderjähriger erleichtern 
sollen, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die 
das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars und das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen unternehmen, um unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge zu identifizieren und ausfindig zu 
machen, und erfreut über ihre Bemühungen um die Wiederver-
einigung der Flüchtlinge mit ihren Familien, 

 erfreut über die Bemühungen, die die Hohe Flüchtlings-
kommissarin der Vereinten Nationen unternimmt, um Flücht-
linge wieder mit ihren Familien zu vereinigen, 

 Kenntnis nehmend von den Bemühungen, die die Hohe 
Kommissarin unternimmt, um sicherzustellen, dass Flüchtlin-
gen, insbesondere Kindern und unbegleiteten Minderjährigen, 
Schutz und Hilfe zuteil wird, sowie der Auffassung, dass in 
dieser Hinsicht weitere Anstrengungen unternommen werden 
müssen, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes154 sowie des Abkommens von 
1951155 und des Protokolls von 1967156 über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs157; 

 2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffne-
te Konflikte158; 

 3. verleiht ihrer tiefen Besorgnis über die weiter beste-
hende Not unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge Ausdruck 
und unterstreicht nochmals, dass es dringend notwendig ist, 
frühzeitig ihre Identität festzustellen sowie rechtzeitig über de-
taillierte und genaue Informationen über ihre Anzahl und ihren 
Aufenthaltsort zu verfügen; 

 
154 Resolution 44/25, Anlage. 
155 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
156 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
157 A/54/285. 
158 A/54/430, Anlage. 




